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RS OGH 1968/7/9 2Ob207/68,
2Ob398/69

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.07.1968

Norm

ABGB §1304 A1

ABGB §1327 C1

Rechtssatz

Übernimmt die Stieftochter anstelle der getöteten Gattin gegen angemessenes Entgelt eine Vertrauenstätigkeit

(unbeaufsichtigte Verkaufstätigkeit im Geschäft und Betreuung zweier schulp6ichtiger Kinder), so kann vom Witwer im

Rahmen der Schadensminderungspflicht nicht verlangt werden, eine billigere Ersatzkraft einzustellen.
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